
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Jürgen Pohl,
Martin Hess, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/21302 –

Personen aus den Westbalkanstaaten – Westbalkanregelung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In den Jahren 2014 und 2015 wurden die Länder Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Kosovo, Republik Nordmazedonien, Montenegro und Serbien 
als sichere Herkunftsländer eingestuft. Asylanträge von Staatsangehörigen aus 
diesen Ländern haben seitdem kaum Aussicht auf Erfolg. Kurz nach der Ein-
stufung als sichere Herkunftsländer eröffnete die Bundesregierung einen neu-
en Zugangsweg für Personen vom Westbalkan: Die sogenannte Westbalkanre-
gel.

Mit der Westbalkanregelung (§ 26 Absatz 2 der Beschäftigungsverordnung – 
BeschV) wurden die gesetzlichen Bestimmungen für den Zugang zum deut-
schen Arbeitsmarkt zeitlich befristet gelockert. Vom 1. Januar 2016 bis zum 
31. Dezember 2020 können Menschen aus den Westbalkanstaaten in Deutsch-
land für jede Beschäftigung – unabhängig von ihrer persönlichen Qualifikati-
on – eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Mit dem Verzicht auf ein formales 
Qualifikationserfordernis, unterscheidet sich die Westbalkanregelung damit 
grundsätzlich von der Steuerung der Arbeitsmigration für Drittstaatsangehöri-
ge. Denn diese lässt den Zuzug zu Erwerbszwecken ohne berufliche Qualifi-
kation nur im Ausnahmefall zu (vgl. https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/za
v/content/1533719184471).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Hinsichtlich der Datenauswertungen wird auf die technischen Anmerkungen in 
der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdruck-
sache 19/9712 verwiesen.
Ferner stellt die Bundesregierung eingangs klar, dass ein Aufenthaltstitel auch 
im Rahmen der sog. Westbalkanregelung nur dann erteilt wird, wenn durch die 
angestrebte Erwerbstätigkeit der Lebensunterhalt gesichert wird, d. h. kein An-
spruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende besteht.
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 1. Wie viele Personen aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nord-
mazedonien, Montenegro und Serbien waren nach Kenntnis der Bundes-
regierung am 31. Dezember der Jahre 2010, 2015 und 2019 im Auslän-
derzentralregister (AZR) registriert (bitte nach Staatsangehörigkeit, Al-
ter: unter 18 Jahre, 18 bis 25 Jahre, 25 bis 35 Jahre, 35 bis 55 Jahre, 
55 Jahre und älter sowie Geschlecht getrennt ausweisen)?

Wie viele Personen sind aktuell im Ausländerzentralregister registriert?

Ausweislich des Ausländerzentralregisters (AZR) hielten sich zum Stichtag 
30. Juni 2020 insgesamt 921.419 Personen mit den in der Fragestellung ge-
nannten Staatsangehörigkeiten in Deutschland auf.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 1 und 2 zu entnehmen. AZR-Daten zum 
Stichtag 31. Dezember 2010, die automatisiert ausgewertet werden können, lie-
gen nicht mehr vor.

Tabelle 1: Personen nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten und Alter

Gesamt unter 
18 Jahre

18 bis (un-
ter) 25 Jahre

25 bis (un-
ter) 35 Jahre

35 bis (un-
ter) 55 Jahre

55 Jahre 
und älter

Alter un-
bekannt

Gesamt zum Stichtag 
30.06.2020

921.419 145.466 89.457 192.566 330.329 163.585 16

davon
Kosovo 236.936 44.600 26.147 53.785 86.240 26.160 4
Serbien 226.048 36.402 19.025 40.865 78.570 51.180 6
Albanien 70.197 15.011 9.248 22.031 21.151 2.756
Montenegro 24.168 4.056 2.473 4.657 8.802 4.180
Nordmazedonien 118.580 20.480 12.698 25.794 42.245 17.361 2
Bosnien und Herze-
gowina

208.258 22.131 16.714 40.469 77.520 51.421 3

Serbien (ehemals) 14.427 1.355 1.765 2.250 5.872 3.184 1
Serbien und Monte-
negro (ehemals)

22.805 1.431 1.387 2.715 9.929 7.343

Gesamt zum Stichtag 
31.12.2019

901.114 141.742 90.854 187.750 321.702 159.049 17

davon
Kosovo 232.076 43.775 26.607 52.929 84.042 24.719 4
Serbien 222.975 36.100 19.366 40.604 76.610 50.289 6
Albanien 65.897 14.102 9.162 20.571 19.670 2.391 1
Montenegro 23.434 3.998 2.407 4.436 8.555 4.038
Nordmazedonien 115.211 19.821 12.739 24.828 41.010 16.811 2
Bosnien und Herze-
gowina

203.264 20.919 17.247 39.172 75.654 50.269 3

Serbien (ehemals) 14.779 1.464 1.864 2.329 5.943 3.178 1
Serbien und Monte-
negro (ehemals)

23.478 1.563 1.462 2.881 10.218 7.354

Gesamt zum Stichtag 
31.12.2015

825.081 164.507 92.994 155.536 266.431 145.597 16

davon
Kosovo 208.613 50.204 26.835 44.838 67.888 18.846 2
Serbien 212.630 43.204 21.964 35.526 63.745 48.184 7
Albanien 69.532 21.408 12.644 17.335 16.347 1.798
Montenegro 22.773 5.420 2.488 4.057 7.386 3.422
Mazedonien 95.976 20.212 10.376 17.773 31.847 15.766 2
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Gesamt unter 
18 Jahre

18 bis (un-
ter) 25 Jahre

25 bis (un-
ter) 35 Jahre

35 bis (un-
ter) 55 Jahre

55 Jahre 
und älter

Alter un-
bekannt

Bosnien und Herze-
gowina

167.975 17.562 14.274 28.628 61.429 46.078 4

Serbien (ehemals) 17.797 3.213 2.236 3.008 6.087 3.252 1
Serbien und Monte-
negro (ehemals)

29.785 3.284 2.177 4.371 11.702 8.251

Quelle: BAMF/AZR

Tabelle 2: Personen nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten und Geschlecht

Gesamt männlich unbekannt weiblich
Gesamt zum Stichtag 
30.06.2020

921.419 488.499 657 432.263

davon
Serbien 226.048 114.606 180 111.260
Kosovo 236.936 127.902 121 108.913
Albanien 70.197 39.684 135 30.378
Montenegro 24.168 13.334 15 10.819
Nordmazedonien 118.580 63.190 90 55.300
Bosnien und Herzegowina 208.258 110.108 112 98.038
Serbien (ehemals) 14.427 7.436 6.991
Serbien und Montenegro 
(ehemals)

22.805 12.239 2 10.564

Gesamt zum Stichtag 
31.12.2019

901.114 478.343 538 422.233

davon
Serbien 222.975 113.315 145 109.515
Kosovo 232.076 125.360 101 106.615
Albanien 65.897 37.312 116 28.469
Montenegro 23.434 12.848 14 10.572
Nordmazedonien 115.211 61.571 76 53.564
Bosnien und Herzegowina 203.264 107.725 84 95.455
Serbien (ehemals) 14.779 7.611 7.168
Serbien und Montenegro 
(ehemals)

23.478 12.601 2 10.875

Gesamt zum Stichtag 
31.12.2015

825.081 428.894 652 395.535

davon
Kosovo 208.613 110.119 135 98.359
Serbien 212.630 106.000 145 106.485
Albanien 69.532 39.541 175 29.816
Montenegro 22.773 11.784 29 10.960
Mazedonien 95.976 49.142 88 46.746
Bosnien und Herzegowina 167.975 87.277 73 80.625
Serbien (ehemals) 17.797 9.237 3 8.557
Serbien und Montenegro 
(ehemals)

29.785 15.794 4 13.987

Quelle: BAMF/AZR
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 2. Wie viele Asylanträge von Personen aus Albanien, Bosnien-Herzegowi-
na, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010, 2015 und 2019 je-
weils gestellt?

Wie vielen Asylanträgen wurde jeweils stattgegeben?

Die Zahl der Asylanträge und die Asylentscheidungen des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Sinne der Fragestellung für die Jahre 
2010, 2015 und 2019 sind den Tabellen 3 bis 8 zu entnehmen.

Tabelle 3: Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF – Albanien

Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF
Albanien

Asylbewerberzu-
gang

Entschei-
dungen

darunter:
Anerkennung 

als Asyl-
berechtigte 

nach

Anerkennung 
als Flüchtling

Gewährung 
von subsidiä-

rem

Feststellung eines 
Abschiebe-verbots

(Erst- und
Folgeanträge)

des BAMF Art. 16 a GG nach § 3 
AsylG

Schutz nach 
§ 4 AsylG (ab 

2014)

nach § 60 (5) (7) 
Satz 1 AufenthG

2010 46 43 1 0 3
2015 54.762 35.721 0 7 33 36
2019 2.573 2.600 0 3 14 6

Quelle: BAMF/Asylstatistik

Tabelle 4: Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF – Bosnien-
Herzegowina

Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF
Bosnien-Herzegowina

Asylbewerberzu-
gang

Entscheidun-
gen des 
BAMF

darunter:
Anerkennung 

als Asylberech-
tigte nach

Anerkennung 
als Flüchtling

Gewährung 
von subsidiä-

rem

Feststellung
eines 

Abschiebungs- 
Verbotes nach 

§ 60 (5) (7) 
Satz 1 Auf-

enthG

(Erst- und
Folgeanträge)

Art. 16 a GG nach § 3 AsylG Schutz nach 
§ 4 AsylG (ab 

2014)

2010 354 354 0 0 9
2015 7.473 6.500 0 1 0 12
2019 633 664 0 1 4 3

Quelle: BAMF/Asylstatistik
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Tabelle 5: Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF – Kosovo

Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF
Kosovo

Asylbewerberzugang Entschei-
dungen 

des BAMF

darunter:
Anerkennung 

als Asyl-
berechtigte 

nach

Anerkennung 
als Flüchtling

Gewährung 
von subsidiä-

rem

Feststellung
eines 

Abschiebungs-
verbots

(Erst- und
Folgeanträge)

Art. 16 a GG nach § 3 AsylG Schutz nach 
§ 4 AsylG (ab 

2014)

nach § 60 (5) (7) 
Satz 1 AufenthG

2010 2.203 2.510 0 9 79
2015 37.095 29.801 0 13 22 97
2019 875 955 0 1 2 8

Quelle: BAMF/Asylstatistik

Tabelle 6: Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF – 
Mazedonien/Nordmazedonien

Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF
Mazedonien/ Nordmazedonien

Asylbewerberzugang Entschei-
dungen des 

BAMF

darunter:
Anerkennung 

als Asyl-
berechtigte 

nach

Anerkennung 
als Flüchtling

Gewährung 
von subsidiä-

rem

Feststellung ei-
nes Abschiebe-

verbots

(Erst- und
Folgeanträge)

Art. 16 a GG nach § 3 AsylG Schutz nach 
§ 4 AsylG (ab 

2014)

nach § 60 (5) (7) 
Satz 1 AufenthG

2010 3.547 2.925 0 0 7
2015 14.131 8.245 0 23 1 20
2019 2.258 2.359 0 0 1 3

Tabelle 7: Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF – 
Montenegro

Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF
Montenegro

Asylbewerberzu-
gang

Entscheidun-
gen des 
BAMF

darunter:
Anerkennung 

als Asyl-
berechtigte 

nach

Gewährung 
von subsidiä-

rem

Feststellung ei-
nes Abschiebe-

verbots

(Erst- und
Folgeanträge)

Art. 16 a GG Anerkennung 
als Flüchtling 

nach § 3 AsylG

Schutz nach 
§ 4 AsylG (ab 

2014)

nach § 60 (5) 
(7) Satz 1 Auf-

enthG
2010 94 119 0 0 0
2015 3.635 2.297 0 0 3 4
2019 252 218 0 0 0 0

Quelle: BAMF/Asylstatistik
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Tabelle 8: Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF – Serbien

Asylbewerberzugänge und Entscheidungen des BAMF
Serbien

Asylbewerberzugang Entschei-
dungen 
des BAMF

darunter:
Anerkennung 
als Asyl-
berechtigte 
nach

Anerkennung 
als Flüchtling

Gewährung 
von subsidiä-
rem

Feststellung
eines 
Abschiebungs-

(Erst- und Folgeanträ-
ge)

Art. 16 a GG nach § 3 AsylG Schutz nach 
§ 4 AsylG (ab 
2014)

verbots nach 
§ 60 (5) (7) 
Satz 1 AufenthG

2010 6.795 5.245 0 1 30
2015 26.945 22.341 0 4 0 22
2019 2.718 2.718 0 0 0 3

Quelle: BAMF/Asylstatistik

 3. Wie viele Personen aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nord-
mazedonien, Montenegro und Serbien wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung in den Jahren 2010, 2015 und 2019 jeweils

a) zurückgewiesen,

b) zurückgeschoben,

c) abgeschoben?

Im Jahr 2019 wurden 3.799 Personen zurückgewiesen, 422 Personen zurückge-
schoben und 4.377 Personen abgeschoben.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 9 bis 11 zu entnehmen.

Tabelle 9: Zurückweisungen, Zurückschiebungen und Abschiebungen nach 
Jahren – 2010

2010 Staatsangehörigkeit Anzahl der
Zurückweisungen

Anzahl der
Zurückschiebungen

Anzahl der
Abschiebungen

Albanien 31 115 149
Bosnien-Herzegowina 21 68 136
Kosovo 62 450 719
Mazedonien 119 163 260
Montenegro 27 25 47
Serbien 243 434 588
Serbien-Montenegro 0 9 0
Gesamt 503 1.264 1.899

Quelle: Bundespolizeistatistik

Tabelle 10: Zurückweisungen, Zurückschiebungen und Abschiebungen nach 
Jahren – 2015

2015 Staatsangehörigkeit Anzahl der
Zurückweisungen

Anzahl der
Zurückschiebungen

Anzahl der
Abschiebungen

Albanien 750 105 3.742
Bosnien-Herzegowina 57 9 511
Kosovo 111 85 5.956
Mazedonien 106 18 1.597
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2015 Staatsangehörigkeit Anzahl der
Zurückweisungen

Anzahl der
Zurückschiebungen

Anzahl der
Abschiebungen

Montenegro 13 3 126
Serbien 123 75 3.627
Gesamt 1.160 295 15.559

Quelle: Bundespolizeistatistik

Tabelle 11: Zurückweisungen, Zurückschiebungen und Abschiebungen nach 
Jahren – 2019

2019 Staatsangehörigkeit Anzahl der
Zurückweisungen

Anzahl der
Zurückschiebungen

Anzahl der
Abschiebungen

Albanien 1.706 174 1.604
Bosnien-Herzegowina 287 10 166
Kosovo 187 25 758
Montenegro 90 8 83
Nordmazedonien 540 59 728
Serbien 989 146 1038
Gesamt 3.799 422 4.377

Quelle: Bundespolizeistatistik

 4. Was waren nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2019 jeweils die 
Zurückweisungsgründe gemäß Anhang V der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/399 für Personen aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, 
Nordmazedonien, Montenegro und Serbien (bitte nach Staatsangehörig-
keit sowie Zurückweisungsgrund A bis I getrennt ausweisen)?

Die Ergebnisse sind den Tabellen 12 und 13 zu entnehmen.

Tabelle 12: Liste Zurückweisungsgründe

Zurückweisungsgründe gem. Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 2016/399
(A) ohne gültige(s) Reisedokument
(B) im Besitz eine falschen, ge- oder verfälschten Reisedokuments
(C) ohne gültiges Visum oder gültigen Aufenthaltstitel
(D) im Besitz eines falschen, gen- oder verfälschten Visums oder Aufenthaltstitels
(E) verfügt nicht über die erforderlichen Dokumente zum Nachweis von Aufenthaltszweck und

-bedingungen
(F) hat sich bereits 90 Tage innerhalb eines Zeitraumes von 180 Tagen im Gebiet der Schengenstaaten 

aufgehalten
(G) verfügt nicht über ausreichende Mittel

zur Bestreitung des Lebensunterhalts
(H) Ausschreibung zur Einreiseverweigerung
(I) Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit,

die öffentliche Gesundheit oder die internationalen Beziehungen

Quelle: Bundespolizeistatistik
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Tabelle 13: Zurückweisungsgründe des Jahres 2019 für ausgewählte 
Staatsangehörigkeiten

2019 Zurückweisungsgrund
Staatsangehörigkeit A B C D E F G H I Gesamt
Albanien 61 28 425 5 193 199 384 323 98 1.706
Bosnien-Herzegowina 12 1 122 1 25 47 31 39 9 287
Kosovo 45 98 3 3 1 18 14 5 187
Montenegro 3 25 5 8 41 5 3 90
Nordmazedonien 17 1 131 55 66 147 114 9 540
Serbien 20 3 293 5 77 93 324 134 40 989
Gesamt 158 33 1.094 14 358 414 945 619 164 3.799

Quelle: Bundespolizeistatistik

 5. Wie viele ausreisepflichtige Personen mit und ohne Duldung aus Albani-
en, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und 
Serbien hielten sich nach Kenntnis der Bundesregierung am 31. Dezem-
ber 2019 in Deutschland auf?

Wie viele halten sich aktuell in Deutschland auf?

Die Ergebnisse ausweislich des AZR sind der Tabelle 14 zu entnehmen.

Tabelle 14: Ausreisepflichtige nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten und 
Stichtagen

Ausreisepflichtige davon: Ausreisepflichtige davon:
zum 31.12.2019 geduldet ohne

Duldung
zum 30.06.2020 geduldet ohne

Duldung
Albanien 8.905 6.953 1.952 8.896 6.810 2.086
Bosnien-
Herzegowina

3.146 2.393 753 3.225 2.433 792

Kosovo 8.532 7.493 1.039 8.192 7.121 1.071
Nordmazedonien 5.763 4.836 927 5.793 4.771 1.022
Montenegro 1.737 1.505 232 1.722 1.493 229
Serbien 11.694 9.773 1.921 11.526 9.544 1.982

Quelle: BAMF/AZR

 6. Wie viele Personen sind nach Kenntnis der Bundesregierung zur Arbeits-
aufnahme über die Westbalkanregelung nach Deutschland eingereist (bit-
te nach Jahren, Staatsangehörigkeit: Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, Alter: unter 25 Jah-
re, 25 bis 35 Jahre, 35 bis 55 Jahre, 55 Jahre und älter sowie Geschlecht 
getrennt ausweisen)?

Belastbare Angaben im Sinne der Fragestellung lassen sich aus den Daten des 
AZR nicht ermitteln, da entsprechende Sachverhalte dort nicht gesondert ge-
speichert werden.
Eine Unterscheidung der Beschäftigten danach, welche Rechtsgrundlage der 
Beschäftigungsverordnung dem Aufenthaltsstatus zugrunde liegt, ist in der Be-
schäftigungsstatik der Bundesagentur für Arbeit (BA) bislang nicht möglich. 
Eine Erweiterung um Angaben zum Aufenthaltsstatus wird voraussichtlich im 

Drucksache 19/22110 – 8 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



vierten Quartal 2020 möglich sein. Allerdings werden die Informationen erst ab 
dem Jahr 2020 und nicht für zurückliegende Jahre vorliegen.

 7. Bei wie vielen Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowi-
na, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien war am 31. De-
zember der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 im Ausländerzentralregister 
(AZR) weder ein Aufenthaltstitel, noch eine Duldung, eine Aufenthalts-
gestattung oder ein sonstiges Aufenthaltsrecht gespeichert (bitte nach 
Jahren und Staatsangehörigkeit getrennt ausweisen)?

Bei wie vielen Personen aus diesen Ländern ist aktuell weder ein Aufent-
haltstitel, eine Duldung, eine Aufenthaltsgestattung oder ein sonstiges 
Aufenthaltsrecht gespeichert?

Ausweislich des AZR hielten sich zum Stichtag 30. Juni 2020 insgesamt 
51.935 Personen mit den in der Fragestellung genannten Staatsangehörigkeiten 
in Deutschland auf, zu denen im AZR kein Aufenthaltsstatus gespeichert war.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 15 zu entnehmen, wobei AZR-Daten zum 
Stichtag 31. Dezember 2010, die automatisiert ausgewertet werden können, 
nicht mehr vorliegen.

Tabelle 15: Ausgewählte Staatsangehörigkeiten ohne Aufenthaltstitel, Duldung, 
Aufenthaltsgestattung oder sonstiges Aufenthaltsrecht

Staatsangehörigkeit Dez 2015 Dez 2019 Juni 2020
Gesamt 73.254 53.421 51.935
davon
Albanien 20.734 9.283 9.146
Bosnien und Herzegowina 9.151 10.979 10.362
Kosovo 12.982 8.856 8.514
Montenegro 2.345 1.331 1.344
Mazedonien/Nordmazedonien 9.980 8.324 8.003
Serbien 15.747 12.909 12.862
Serbien (ehemals) 427 299 298
Serbien und Montenegro (ehemals) 1.888 1.440 1.406

Quelle: BAMF/AZR

8. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus Albanien, 
Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbi-
en jeweils am 31. Dezember der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 (bitte nach 
Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Geschlecht ge-
trennt ausweisen)?

Wie viele Personen sind aktuell jeweils sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA sind zum Stichtag 31. De-
zember 2019 insgesamt 356.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit 
einer Staatsangehörigkeit eines Westbalkanlandes gemeldet. Bezogen auf alle 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betrug der Anteil 1,1 Prozent.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 1 im Anhang zu entnehmen.*

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22110 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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9. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, die am 31. Dezem-
ber der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 jeweils im Anforderungsniveau

a) Helfer,

b) Fachkraft,

c) Spezialist,

d) Experte

sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren (bitte nach Bund, neuen 
Bundesländern, alten Bundesländern getrennt ausweisen)?

Wie viele Personen sind aktuell im Anforderungsniveau Helfer, Fachkraft, 
Spezialist und Experte beschäftigt?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatik der BA sind zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2019 insgesamt 356.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit einer 
Staatsangehörigkeit eines Westbalkanlandes gemeldet. Weitere Ergebnisse sind 
der Tabelle 2 im Anhang zu entnehmen.* Informationen zum Anforderungsni-
veau liegen erst seit der Einführung eines neuen Tätigkeitsschlüssels in der Be-
schäftigungsstatistik ab dem Jahr 2012 vor.

10. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, die über, entspre-
chend bzw. unterhalb ihrer formalen Qualifikation beschäftigt sind?

Welche Informationen liegen der Bundesregierung hierzu vor?

Angaben zum Anforderungsniveau können mit Informationen zum formalen 
Berufsabschluss gekreuzt werden. Bei Personen mit einem anerkannten Berufs-
abschluss, die einer Tätigkeit mit dem Anforderungsniveau einer Fachkraft 
nachgehen, kann vermutet werden, dass diese entsprechend ihrer Qualifikation 
arbeiten. Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA trifft dies bei 
65 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einer Staatsange-
hörigkeit der Westbalkanländer zu. 27 Prozent übten eine Tätigkeit als Helfer 
aus und waren damit unterhalb ihres Berufsabschlusses tätig. 8 Prozent waren 
als Spezialisten und Experten beschäftigt und damit oberhalb ihrer formalen 
Berufsausbildung tätig.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 3 im Anhang zu entnehmen.* Grau hinter-
legte Felder beziffern Personen, die theoretisch entsprechend ihrer Qualifikati-
on tätig sind, bei gelb hinterlegten Feldern sind die Personen theoretisch unter-
halb und bei grünen Feldern oberhalb ihres formalen Berufsabschlusses tätig. 
Durch die hohe Anzahl von Fällen ohne Informationen zum Berufsabschluss 
kann die Aussagekraft verzerrt sein. Zusätzlich kann auch von Bedeutung sein, 
dass fehlende Nachweise und/oder die Vergleichbarkeit von Abschlüssen mit 
dem deutschen zertifizierten dualen Ausbildungssystem die Vergleichbarkeit 
einschränken.

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22110 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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11. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung das Medianentgelt von
Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo,
Nordmazedonien, Montenegro und Serbien sowie aus den Westbalkan-
ländern insgesamt in den Jahren 2010, 2015 sowie 2019 (bzw. letzter
verfügbarer Stand) (bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bun-
desländern, Geschlecht sowie Anforderungsniveau: Helfer, Fachkraft,
Spezialist, Experte getrennt ausweisen und hierzu jeweils auch den ent-
sprechenden Bundesmedian der deutschen Beschäftigten angeben)?

Zum Stichtag 31. Dezember 2019 lag das Medianentgelt für sozialversiche-
rungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe mit einer Staatsangehörig-
keit eines Westbalkanlandes bei 2.611 Euro, für deutsche Staatsangehörige bei 
3.509 Euro.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 4 im Anhang zu entnehmen.*

12. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche
Monatsverdienst in den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, Koso-
vo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien (bzw. letzter verfügbarer
Stand)?

Wie hoch war im Vergleich dazu der durchschnittliche Monatsverdienst
in Deutschland?

Angaben zu den Bruttomonatsverdiensten liegen auf Basis der europaweit har-
monisierten Verdienststrukturerhebung (VSE) für Montenegro, Nordmazedoni-
en und Serbien vor und sind der Tabelle 16 zu entnehmen.* Die VSE wird alle 
vier Jahre durchgeführt. Aktuell stellt das Statistische Bundesamt aufbereitete 
Daten aus dem Jahr 2014 zur Verfügung. Für Albanien, Bosnien-Herzegowina 
und den Kosovo stehen keine Daten zur Verfügung.

Tabelle 16: Durchschnittlicher Bruttomonatsverdienst1 im Jahr 2014, in Euro

Deutschland 2.620
Montenegro 717
Nordmazedonien 490
Serbien 567

1 Beschäftigte in Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten (ohne Auszubildende) in den Wirt-
schaftszweigen Industrie, Baugewerbe und Dienstleistungen (ohne öffentliche Verwaltung, Vertei-
digung und Sozialversicherung)
Quelle: Eurostat.

13. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der
Anteil der Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina,
Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, die in den Jahren
2010, 2015 sowie 2019 (bzw. letzter verfügbarer Stand) jeweils Niedrig-
lohn – nach OECD-Kriterien (OECD = Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung) – bezogen haben (bitte nach Jahren,
Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Geschlecht ge-
trennt ausweisen)?

Als Beschäftigte des unteren Entgeltbereichs gelten Personen, die in sozialver-
sicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung weniger als zwei Drittel des Medi-
anentgelts aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten erzielen 

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22110 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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(Schwelle des unteren Entgeltbereichs). Diese Definition legt auch die „Organi-
sation for Economic Cooperation and Development (OECD)“ zu Grunde.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA gab es zum Stichtag 31. De-
zember 2019 rund 80.000 Beschäftigte mit einer Staatsangehörigkeit eines 
Westbalkanlandes, die ein Einkommen im unteren Entgeltbereich erzielten. Das 
entspricht einem Anteil von 34 Prozent bezogen auf alle Beschäftigte der Kern-
gruppe mit diesen Nationalitäten.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 5 im Anhang zu entnehmen.*

14. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010
sowie 2015 bis 2019 (bzw. letzter verfügbarer Stand) jeweils das mittlere
Jahreseinkommen von Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung
aus

a) Deutschland,

b) Albanien,

c) Bosnien-Herzegowina,

d) Kosovo,

e) Nordmazedonien,

f) Montenegro,

g) Serbien

(bitte nach Jahren getrennt ausweisen)?

Das durchschnittlich erzielte Jahreseinkommen von rentenversicherungspflich-
tig Beschäftigten (ohne Besonderheiten) aus den Westbalkanländern ist Tabelle 
17 zu entnehmen.*

15. Welches versicherungspflichtige Jahresentgelt war nach Kenntnis der
Bundesregierung in den Jahren 2010 sowie 2015 bis 2019 (bzw. letzter
verfügbarer Stand) jeweils notwendig, um nach 45 Jahren versicherungs-
pflichtiger Beschäftigung eine Nettorente oberhalb der Grundsicherung
im Alter zu erhalten?

Der durchschnittliche Bruttobedarf von Empfängerinnen und Empfängern der 
Grundsicherung im Alter, die außerhalb von Einrichtungen leben, betrug 

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22110 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.

Drucksache 19/22110 – 12 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



814 Euro (Stand: Dezember 2019). Um eine Nettorente oberhalb dieses Betrags 
zu erhalten, würden aktuell 27,6 Entgeltpunkte benötigt. Das für 1/45 der rech-
nerisch erforderlichen Entgeltpunkte notwendige Entgelt für eine Nettorente in 
Höhe des durchschnittlichen Bruttobedarfs in der Grundsicherung im Alter au-
ßerhalb von Einrichtungen beträgt 23.886 Euro (Basis: vorläufiges Durch-
schnittsentgelt 2019).
Aussagen zum Einkommen der Beschäftigten über die gesamte Erwerbskarriere 
hinweg lassen sich auf Basis der vorliegenden Auswertung nicht treffen. Darü-
ber hinaus können aus der Höhe einer Rentenanwartschaft in der gesetzlichen 
Rentenversicherung grundsätzlich keine Rückschlüsse auf die Bedürftigkeit in 
der Grundsicherung im Alter gezogen werden, da u. a. weitere Alterseinkom-
men und der Haushaltskontext berücksichtigt werden müssen.
Das rentenversicherungspflichtige Jahresentgelt für 1/45 der rechnerisch erfor-
derlichen Entgeltpunkte für eine Nettorente in Höhe des durchschnittlichen 
Bruttobedarfs in der Grundsicherung im Alter des gleichen Jahres am Jahresen-
de für die Jahre 2010 bis 2018 ist der Antwort der Bundesregierung zu Frage 2 
der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/9712 zu entnehmen.

16. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus

a) Albanien,

b) Bosnien-Herzegowina,

c) Kosovo,

d) Nordmazedonien,

e) Montenegro,

f) Serbien,

die in den Jahren 2010 sowie 2015 bis 2019 (bzw. letzter verfügbarer 
Stand) ein versicherungspflichtiges Jahresentgelt erzielt haben, das nicht 
ausreicht, um nach 45 Jahren versicherungspflichtiger Beschäftigung ei-
ne Rente oberhalb der Grundsicherung im Alter zu erreichen?

Als Grundlage für die Beantwortung der Frage kann das Merkmal „Entgelt“ 
aus der Beschäftigungsstatistik der BA (Entgeltstatistik) herangezogen werden 
(vgl. Vorbemerkung). Ergebnisse zu den Bruttomonatsentgelten liegen klassiert 
in 50-Euro-Schritten vor.
Da in der Entgeltstatistik Bruttomonatsentgelte abgebildet werden und sich die 
Frage auf das „notwendige“ versicherungspflichtige Jahresentgelt für eine Net-
torente oberhalb des Bruttobedarfs (nach 45 Jahren) bezieht, wird hier der 
Schwellenwert für 2019 (23.886 Euro) durch zwölf geteilt. Daraus ergibt sich 
ein Betrag (1.991 Euro), der nicht den Klassengrenzen in der Entgeltstatistik 
entspricht. Aus diesem Grund wurden hier klassierte Daten bezogen auf die 
nächstgelegenen Klassengrenzen ausgewertet, also bezogen auf die Klassen-
grenze unterhalb des Schwellenwertes (1.950 Euro) und die Klassengrenze 
oberhalb des Schwellenwertes (2.000 Euro).
Die Auswertungen der Entgeltstatistik sind zwar im Allgemeinen aus Gründen 
der Vergleichbarkeit fast ausschließlich auf solche sozialversicherungspflichtig 
Vollzeitbeschäftigte eingeschränkt, die nicht in einem Ausbildungsverhältnis 
stehen und für die keine (gesetzlichen) Sonderregelungen gelten (Kurzbezeich-
nung: sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe). Im 
Kontext der hier präsentierten Fragestellungen werden jedoch Ergebnisse zu al-
len sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Entgeltangabe abgebildet 
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(fast 30 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten in Teil-
zeit).
Zum Stichtag 31. Dezember 2019 erzielten zwischen 135.000 (bis 1.950 Euro) 
und 142.000 (bis 2.000 Euro) der 351.000 sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten (mit Entgeltangabe) mit einer Staatsangehörigkeit eines Westbal-
kanlandes ein Bruttomonatsentgelt im Bereich bis zum Schwellenwert für das 
Jahr 2019.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 6 im Anhang zu entnehmen.*

17. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus

a) Deutschland,

b) Albanien,

c) Bosnien-Herzegowina,

d) Kosovo,

e) Nordmazedonien,

f) Montenegro,

g) Serbien,

die in den Jahren 2010 sowie 2015 bis 2019 (bzw. letzter verfügbarer 
Stand) ein versicherungspflichtiges Jahresentgelt erzielt haben, das nicht 
ausreicht, um nach 35 Jahren versicherungspflichtiger Beschäftigung ei-
ne Rente oberhalb der Grundsicherung im Alter zu erreichen?

Das rentenversicherungspflichtige Jahresentgelt für 1/35 der rechnerisch erfor-
derlichen Entgeltpunkte für eine Nettorente in Höhe des durchschnittlichen 
Bruttobedarfs in der Grundsicherung im Alter des gleichen Jahres am Jahresen-
de beträgt für das Jahr 2019 30.711 Euro.
Als Grundlage für die Beantwortung der Frage kann das Merkmal „Entgelt“ 
aus der Beschäftigungsstatistik der BA (Entgeltstatistik) herangezogen werden.
Da in der Entgeltstatistik Bruttomonatsentgelte abgebildet werden und sich die 
Frage auf das „notwendige“ versicherungspflichtige Jahresentgelt für eine Net-
torente oberhalb des Bruttobedarfs (nach 35 Jahren) bezieht, wird hier der 
Schwellenwert für 2019 (30.711 Euro) durch zwölf geteilt. Daraus ergibt sich 
ein Betrag (2.559 Euro), der nicht den Klassengrenzen in der Entgeltstatistik 
entspricht. Aus diesem Grund wurden hier klassierte Daten bezogen auf die 
nächstgelegenen Klassengrenzen ausgewertet, also bezogen auf die Klassen-
grenze unterhalb des Schwellenwertes (2.550 Euro) und die Klassengrenze 
oberhalb des Schwellenwertes (2.600 Euro).
Zum Stichtag 31. Dezember 2019 erzielten zwischen 216.000 (bis 2.550 Euro) 
und 222.000 (bis 2.600 Euro) der 351.000 sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten (mit Entgeltangabe) mit einer Staatsangehörigkeit eines Westbal-
kanlandes ein Bruttomonatsentgelt im Bereich bis zum Schwellenwert für das 
Jahr 2019.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 6 im Anhang zu entnehmen.*

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22110 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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18. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils die Anzahl so-
wie der Anteil der ausschließlich geringfügig Beschäftigten aus den Län-
dern Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Mon-
tenegro und Serbien am 31. Dezember der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 
(bitte nach Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Ge-
schlecht getrennt ausweisen)?

Wie viele Personen sind aktuell jeweils ausschließlich geringfügig be-
schäftigt?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA waren zum Stichtag 31. De-
zember 2019 (aktuellste Daten) rund 58.000 ausschließlich geringfügig Be-
schäftigte mit einer Staatsangehörigkeit eines Westbalkanlandes beschäftigt. 
Bezogen auf alle ausschließlich geringfügig Beschäftigten betrug der Anteil 
1,2 Prozent.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 7 im Anhang zu entnehmen.*

19. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils die Anzahl so-
wie der Anteil der erwerbstätigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
(„Aufstocker“) aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, Koso-
vo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien am 31. Dezember der 
Jahre 2010, 2015 sowie 2019 (bitte nach Jahren, Bund, neuen Bundeslän-
dern, alten Bundesländern sowie Geschlecht getrennt ausweisen)?

Wie viele Personen beziehen aktuell jeweils aufstockende Leistungen?

Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind erwerbsfähige Regel-
leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die Arbeitslo-
sengeld II beziehen und zugleich über zu berücksichtigendes Einkommen aus 
abhängiger Erwerbstätigkeit (Bruttoeinkommen) und/oder über verfügbares 
Einkommen aus selbständiger Tätigkeit (Betriebsgewinn) verfügen.
Nach Angaben durch kombinierte Auswertungen der Grundsicherungsstatistik 
und der Beschäftigungsstatistik der BA waren im Dezember 2019 (aktuellste 
Daten) rund 24.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit einer Staatsangehö-
rigkeit eines Westbalkanlandes erwerbstätig, davon rund 13.000 sozialversiche-
rungspflichtig und rund 8.000 ausschließlich geringfügig beschäftigt. Die Dif-
ferenz erklärt sich hauptsächlich durch selbständige Personen.
Weitere Ergebnisse sind Tabelle 8 im Anhang zu entnehmen.*

20. Wie viele Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien erhalten nach 
Kenntnis der Bundesregierung aufgrund von nachziehenden Familienan-
gehörigen aufstockende bzw. ergänzende Leistungen der Grundsiche-
rung?

Welche Informationen liegen der Bundesregierung dahin gehend vor?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22110 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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21. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils die Anzahl so-
wie der Anteil der arbeitslosen Personen aus den Ländern Albanien, 
Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Ser-
bien am 31. Dezember der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 (bitte nach Jah-
ren, Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Geschlecht 
getrennt ausweisen)?

Wie viele Personen sind aktuell jeweils arbeitslos gemeldet?

Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA waren im Juli 2020 rund 
61.000 arbeitslose Personen mit einer Staatsangehörigkeit eines Westbalkanlan-
des gemeldet. Bezogen auf die Gesamtzahl der Arbeitslosen entspricht das ei-
nem Anteil von 2,1 Prozent.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 9 im Anhang zu entnehmen.*

22. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der arbeits-
losen Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, Koso-
vo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, die am 31. Dezember der 
Jahre 2010, 2015 sowie 2019 jeweils keinen Berufsabschluss besessen 
haben?

Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA hatten im Dezember 2019 von 
den rund 48.000 arbeitslosen Personen mit einer Staatsangehörigkeit eines 
Westbalkanlandes rund 39.000 Arbeitslose oder 81 Prozent keine in Deutsch-
land anerkannte abgeschlossene Berufsausbildung. Hierbei können auch man-
gelnde Nachweise oder die Vergleichbarkeit von Abschlüssen eine Rolle spie-
len.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 10 im Anhang zu entnehmen.*

23. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils die Anzahl so-
wie der Anteil der arbeitsuchenden Personen aus den Ländern Albanien, 
Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Ser-
bien am 31. Dezember der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 (bitte nach Jah-
ren, Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Geschlecht 
getrennt ausweisen)?

Wie viele Personen sind aktuell jeweils arbeitsuchend gemeldet?

Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA waren im Juli 2020 rund 
96.000 Personen mit einer Staatsangehörigkeit eines Westbalkanlandes als ar-
beitsuchend gemeldet. Bezogen auf die Gesamtzahl der Arbeitsuchenden ent-
spricht das einem Anteil von 2 Prozent.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 11 im Anhang zu entnehmen.*

24. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der arbeits-
uchenden Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, die am 31. Dezem-
ber der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 jeweils keinen Berufsabschluss be-
sessen haben?

Nach Angaben der Arbeitsmarkstatistik der BA hatten im Dezember 2019 von 
den rund 87.000 arbeitsuchenden Personen mit einer Staatsangehörigkeit eines 
Westbalkanlandes rund 69.000 oder 80 Prozent keine in Deutschland anerkann-

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22110 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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te abgeschlossene Berufsausbildung. Hierbei können auch mangelnde Nach-
weise oder die Vergleichbarkeit von Abschlüssen eine Rolle spielen.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 12 im Anhang zu entnehmen.*

25. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der unterbeschäftigten Personen aus den Ländern Albanien, 
Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Ser-
bien am 31. Dezember der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 (bitte nach Jah-
ren, Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Geschlecht 
getrennt ausweisen)?

Wie viele Personen sind aktuell jeweils unterbeschäftigt?

Nach Angaben der Statistik der BA waren im Juli 2020 rund 67.000 Personen 
mit einer Staatsangehörigkeit eines Westbalkanlandes unterbeschäftigt (ohne 
Kurzarbeit). Bezogen auf die Gesamtzahl der Unterbeschäftigung entspricht 
das einem Anteil von 1,8 Prozent.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 13 im Anhang zu entnehmen.*

26. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils die Anzahl so-
wie der Anteil der Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, die 
sich am 31. Dezember der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 in Kurzarbeit 
befunden haben (bitte nach Jahren, Bund, neuen Bundesländern, alten 
Bundesländern sowie Geschlecht getrennt ausweisen)?

Wie viele Personen befinden sich aktuell jeweils in Kurzarbeit?

Die Kurzarbeitergeldstatistik der BA basiert auf den Abrechnungslisten der Be-
triebe. Das Merkmal Staatsangehörigkeit wird dabei nicht erfasst. Insofern lie-
gen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

27. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils die Anzahl so-
wie der Anteil der Regelleistungsbezieher (RLB) aus den Ländern Alba-
nien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und 
Serbien am 31. Dezember der Jahre 2010, 2015 sowie 2019 (bitte nach 
Jahren, Bund, neuen Bundesländern, alten Bundesländern sowie Ge-
schlecht getrennt ausweisen)?

Wie viele Personen sind aktuell jeweils Regelleistungsbezieher?

Nach Angaben der Grundsicherungsstatistik der BA waren im April 2020 rund 
122.000 Regelleistungsberechtigte mit einer Staatsangehörigkeit eines Westbal-
kanlandes registriert. Bezogen auf die Gesamtzahl der Regelleistungsberechtig-
ten in Deutschland (5,52 Millionen) entspricht das einem Anteil von 2,2 Pro-
zent.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 14 im Anhang zu entnehmen.*

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22110 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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28. Wie viele Personen aus den Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien befanden sich nach 
Kenntnis der Bundesregierung am 31. Dezember 2019 bereits länger

a) als ein Jahr,

b) als zwei Jahre,

c) als drei Jahre,

d) als vier Jahre,

e) als fünf Jahre,

f) als zehn Jahre

im Regelleistungsbezug (Verweildauer im Regelleistungsbezug mit einer 
maximalen Unterbrechung von 31 Tagen)?

Nach Angaben der Grundsicherungsstatistik der BA gab es im Dezember 2019 
rund 118.000 Regelleistungsberechtigte mit einer Staatsangehörigkeit eines 
Westbalkanlandes, davon waren 93.000 seit mindestens einem Jahr im Bestand 
und 52.000 Personen bezogen seit mindestens vier Jahren Regelleistungen.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 15 im Anhang zu entnehmen.* Die Berech-
nung der Dauerklassen basiert auf einem komplexen Berechnungsverfahren. 
Dauerklassen länger als fünf Jahre können in den Standardauswertesystemen 
nicht ausgewiesen werden.

29. Plant die Bundesregierung eine Verlängerung der Westbalkanregelung 
über das Jahr 2020 hinaus?

a) Wenn ja, aus welchen Gründen soll nach Ansicht der Bundesregie-
rung das kürzlich beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht 
alleinig zur Anwendung kommen?

b) Wenn ja, inwiefern läuft eine Verlängerung der Westbalkanregelung 
dem kürzlich beschlossenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz und 
dem Ziel, vornehmlich nur qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten 
anzuwerben, nicht zuwider?

Die Bundesregierung plant eine Verlängerung der „Westbalkanregelung“ (§ 26 
Absatz 2 der Beschäftigungsverordnung) über das Jahr 2020 hinaus. Der Ent-
wurf wurde unter dem Link: https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/sechste-
verordnung-zur-aenderung-der-beschaeftigungsverordnung.html;jsessionid=43
9C5E06A580C392D74999E43E567269 veröffentlicht. Es bedarf noch der Zu-
stimmung des Bundesrats.
Mit dem Entwurf wird das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ergänzt, um be-
darfsbezogen in der Anzahl und Dauer begrenzte Zugänge zum Arbeitsmarkt 
zu ermöglichen.

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22110 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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